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 1 Einleitung und Rechtsgrundlagen

 1.1 Anlass

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht ist die Aufstellung des Bebauungsplans "Bauhof Wertstoffhof Steg-

mühle“ im Grafenauer Teilort Döffingen im Landkreis Böblingen.

Das rund 0,84 ha große Plangebiet umfasst im Norden bereits bebaute und versiegelte Flächen des bestehen-

den Bauhofs sowie Gebäude (Stegmühle) mit Freizeit- und Kultureinrichtungen (Jugendreferat /-treff, Musikver-

ein). Für die rund 0,6 ha große Fläche im Norden existiert bisher nur eine rechtskräftige Abrundungssatzung.

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, die dortige Nutzung über einen Bebauungsplan weiter rechtlich zu

sichern und eine Neuordnung des Geländes zu ermöglichen (u.a. Nutzungsgliederung, Abrisse, Neubauten). 

Darüber hinaus wird im Süden eine bauliche Erweiterungsfläche ausgewiesen (rund 0,24 ha) zur Anlage eines

Wertstoffhofs auf einem bisher weitgehend unbebauten Gelände im Anschluss an den bestehenden Bauhof. 

Abb. 1-1: Ausschnitt aus der topografischen Karte mit Darstellung des Geltungsbereiches (schwarz umrandete Fläche) und der Lage im 
Raum (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)

Abb. 1-2: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ (schwarz gestrichelt)
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 1.2 Rechtliche Grundlagen

Nach § 2 (3) BauGB sind bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen die Belange, die für die Ab-

wägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Insbesondere ist für die Be-

lange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Ergeb-

nisse sind in der Abwägung zu berücksichtigen und werden im vorliegenden Umweltbericht, als gesonderter Teil

der Begründung zum Bebauungsplan, dargestellt. 

Eine Bilanzierung der  zu erwartenden Eingriffe  und ggf.  erforderlicher  Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a

BauGB bzw. § 18 BNatSchG wird erforderlich, da die vorliegende Planung zu einer Veränderung der Gestalt

und Nutzung von Grundflächen führt und mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts

und des Landschaftsbildes zu rechnen ist. 

Gemäß § 15 Abs.2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten

Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet ist.

Zum Ausgleich des Eingriffs auf sonstige Weise können auch ausgleichende Ersatzmaßnahmen an anderer

Stelle durchgeführt werden.

Im Einzelnen sind nachfolgende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen (die Aufzählung hat keine abschließende

Wirkung).

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler

Tragweite vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587)

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutz-

gesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verord-

nung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)

• Gesetz  zur  Ausführung  des  Bundes-Bodenschutzgesetzes  (Landes-Bodenschutz-  und  Altlastengesetz  -  LBo-

dSchAG) vom 14. Dezember 2004, § 6 geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S.

809, 815)

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl.

I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der 11. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19. Juni 2020

(BGBl. I S. 1328) 

• Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz

– NatSchG) vom 23. Juni 2015, mehrfach geändert, § 34 neu gefasst sowie §§ 1a, 21a, 33a und 34a neu eingefügt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2020 (GBl. S. 651) 

• Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995, mehrfach

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162)

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Was-

serhaushaltsgesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) 

• Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03. Dezember 2013 (GBl. S. 389), Inhaltsverzeichnis sowie §§

65, 80, 84 und 95 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446)

• Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung - AbwV) vom

17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020 (BGBl. I

S. 1287)
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 1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und
die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden

Gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u.a. zu berücksichtigen:

1. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

2. umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-

samt,

3. umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

4. die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,

5. die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen.

Die Berücksichtigung der genannten Belange des Umweltschutzes erfolgt durch den vorliegenden Umweltbe-

richt. Die Darstellung der Ziele von übergeordneten Fachplänen, die für den vorliegenden Bebauungsplan von

Bedeutung sind, erfolgt im Zuge der nachfolgenden Ausführungen.
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 2 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Mit  dem vorliegenden Bebauungsplan  sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden

um auf bisher noch nicht bebauten Flächen im Süden

des Plangebiets (rund 0,24 ha) einen Wertstoffhof an-

zulegen, der sich bisher nördlich vom Plangebiet be-

fand und dort als zukünftiger Standort zur Ansiedlung

der örtlichen Feuerwehr genutzt werden soll. 

Die  neu  ausgewiesene  Fläche  für  den  Wertstoffhof

wird  als  Gewerbegebiet  ausgewiesen  mit  einer  GRZ

von  0,8.  Eine  Überschreitung  dieses  überbaubaren

Bereichs ist hier in geringfügigem Ausmaß vertretbar.

Somit wird für den Wertstoffhof in den nachfolgenden

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen von einer GRZ

0,9 ausgegangen.

Zusätzlich bezieht  der Bebauungsplan in einem Um-

fang von rund 0,6 ha im Norden Flächen einer rechts-

kräftigen Abrundungssatzung mit ein, die zum überwie-

genden Teil bereits bebaute und versiegelte Flächen 

des örtlichen Bauhofs und daran westlich angrenzend

    Abb. 2-1: BBP-Entwurf  (Stand: 19.05.2021)

Flächen und alte Gebäudebestände der Stegmühle mit Freizeit- und Kultureinrichtungen (Jugendreferat /-treff,

Musikverein) umfasst. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll hier die vorhandene Nutzung weiter rechtlich

gesichert und eine Neuordnung des Geländes ermöglicht werden (u.a. Nutzungsgliederung, Gebäudeabrisse

und Neubauten für den Bauhof).

Die Fläche des bereits bestehenden Bauhofs wird dabei  ebenfalls als Gewerbegebiet mit einer  GRZ von 0,8

festgesetzt.  Zur Umsetzung der Planung sollen die bestehenden Gebäude des Bauhofes sowie das Gebäude

Stegmühle 15 abgerissen werden. Als Ersatz ist die Errichtung eines neuen zweigeschossigen Betriebsgebäu-

des, einer Werkstatthalle sowie einer Kalthalle bzw. Garage vorgesehen. Die westlich daran angrenzenden Flä-

chen, die wie vorhanden erhalten bleiben sollen, werden als Fläche für den Gemeinbedarf mit einer GRZ von 0,6

ausgewiesen.

Erschließung: Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt wie bisher aus Norden über die Straße „Steg-

mühle“, bzw. anschließend über die L 1182, die „Dätzinger Straße“.

Ver- und Entsorgung: Das Schmutzwasser wird in die bestehenden Leitungen in der Stegmühle geleitet. Detail-

lierte Aussagen zur Entwässerung (Dimensionierung der Kanäle, Art und Maß der Retention, etc.) werden im

Rahmen der Baugenehmigung getroffen.

Grünordnung: Als Grünflächen sind im Bebauungsplan Flächen längs des naturfernen Mühlkanals als Gewäs-

serrandstreifen ausgewiesen,  dort  vorhandene Gehölze werden über Pflanzbindungen erhalten.  Gegenüber

dem BBP-Vorentwurf wurden vorhandene Hecken im Süden und Südosten aus dem Geltungsbereich des Be-

bauungsplans herausgenommen und bleiben nunmehr erhalten.

Weitere Einzelheiten zu den planungs- und bauordnungsrechtlichen Regelungen sind der Begründung zum Be-
bauungsplan zu entnehmen.
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Flächen der rechts-
kräftigen Abrundungs-
satzung „Stegmühle“ 
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 3 Vorgaben, Schutzgebiete, wesentliche Ziele sonstiger übergeordneten Fachplanungen

 Regionalplan

Abb. 3-1: Ausschnitt Regionalplan 

Im Regionalplan Stuttgart  ist das Plange-

biet im Norden als bestehende Siedlungs-

fläche dargestellt. 

Die Erweiterungsfläche im  Südosten tan-

giert  folgende  Vorbehaltsgebiete  (VBG):

„Gebiet  für  die  Landwirtschaft“ und „Ge-

biet für Landschaftsentwicklung“. Darüber

hinaus  tangiert  die  Planung  hier  einen

Regionalen Grünzug (Vorranggebiet).  Die

Erweiterung kann als Ausformung der be-

stehenden Nutzung angesehen werden.

Flächennutzungsplan

Abb. 3-2: Ausschnitt FNP

Im  gültigen  Flächennutzungsplan  des

GVV Aidlingen/Grafenau ist  das  Plange-

biet  zum  überwiegenden  Teil  als  „ge-

mischte  Baufläche“  dargestellt.  Lediglich

ganz im Süden werden auch „Flächen für

die Landwirtschaft“ minimal tangiert.

Aufgrund der geringen Flächengröße kön-

nen landwirtschaftliche Belange zurückge-

stellt werden. Der FNP ist nach gültiger 

Rechtsmeinung nicht parzellenscharf.

FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet 

Abb. 3-3: Ausschnitt FFH-Managementplan (Lebensraumtypen) 

Das Plangebiet grenzt im Süden in einem

Abstand von rund 2,5 m an das FFH-Ge-

biet Nr. 7319-341  „Gäulandschaft an der

Würm“, das in diesem Bereich Deckungs-

gleich  mit  dem  Naturschutzgebiet Nr.

1.157 „Kasparsbrunnen-Ried-Binn“ ist. 

Südlich  der  Plangebietsgrenze  befindet

sich laut FFH-MaP der FFH-Lebensraum-

typ LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwie-

se).  Nachweise für empfindliche FFH-Ar-

ten befinden sich nicht  im unmittelbaren

Wirkbereich des  Vorhabens.  Die  an das

Plangebiet  angrenzenden  Flächen  sind

allgemein als Lebensstätte für den großen

Großer Feuerfalter ausgewiesen.  

Eine Beanspruchung von FFH-Gebietsflächen oder Flächen des Naturschutzgebiets erfolgt vorhabensbedingt

nicht. Derzeit befindet sich zwischen dem Plangebiet und den beiden Schutzgebieten eine Hecke, die als Puf-

ferflächen zwischen der geplanten Nutzung und den Schutzgebieten  erhalten  wird. Erhebliche Beeinträchti-

gungen für die beiden Schutzgebiete sind vorhabensbedingt nicht zu erwarten.  Zum Vorhaben wurde eine

FFH-Vorprüfung durchgeführt auf die verwiesen wird.
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Vogelschutzgebiete nicht betroffen

Landschaftsschutzgebiete Das Plangebiet  grenzt  im Westen  direkt
und  unmittelbar  an  das  Landschafts-
schutzgebiet Nr. 1.15.088 „Grafenau“.

Naturpark nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG nicht betroffen

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwegeplan

Abb. 3-4: Ausschnitt Fachplan landesweiter Biotopverbund (LUBW 2020) 

Biotopverbundflächen  feuchter  und  tro-
ckener  Standorte,  sowie  ausgewiesene
Wildtierkorridore werden von der Planung
nicht tangiert. 
Im Süden wird durch das Vorhaben ein
Kernraum für den Biotopverbund mittlerer
Standort mit Fettwiesen, Säumen, Obst-
bäumen,  Gebüschen und Hecken über-
plant. 
Eine  Beeinträchtigung  der  Biotopver-
bundfunktion kann durch die Arealverklei-
nerung eines Kernraums für den Biotop-
verbund aufgrund des vorhabensbedingt
entstehenden hohen Versiegelungsgrads
in diesem Bereich nicht ausgeschlossen
werden.  Bei  der  Wahl  externer  Aus-
gleichsflächen sind deshalb Maßnahmen
zur Stärkung und Verbesserung von Flä-
chen  für  den Biotopverbund mit  zu  be-
rücksichtigen und durchzuführen. 

Überschwemmungsflächen

Abb. 3-5: Überschwemmungsflächen i(LUBW 2020)m Bereich des Plangebiets 
(schwarz gestichelt BBP-Geltungsbereich)  

Der  Westrand  des  Plangebiets,  entlang
der Würm, tangiert HQ10, HQ50 und HQ100

Überschwemmungsflächen, die sich alle
innerhalb  des  Gewässerbetts  /  Uferbe-
reichs der Würm befinden bzw. des  dort
ausgewiesenen  Gewässerrandstreifens,
der  nicht  überbaut  oder  bezüglich  des
Abflusses verändert wird. Eingriffe in die
Würm  erfolgen  durch  das  Vorhaben
nicht. 

Der  nordwestliche  Teil  des  Plangebiets
befindet  sich  darüber  hinaus  in  einem
Hochwasserrisikogebiet (HQ extrem).

Erhebliche  Beeinträchtigungen  des  Re-
tentionsvermögens, bezogen auf die dar-
gestellten  HQ-Flächen,  treten  durch  die
Planung über den Bestand hinaus nicht
ein.

Wasserschutzgebiete nicht betroffen
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 4 Beschreibung des vom Vorhaben betroffenen Gebiets

Abb. 4-1: Luftbild mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans (gelb gestrichelte Linie)

Das Plangebiet hat eine Größe von rund 0,84 ha und befindet sich zwischen den Ortschaften Dätzingen und

Döffingen. Das Gebiet wird im Norden durch den Verlauf der Straße „Stegmühle“ begrenzt. Westlich entlang der

Plangebietsgrenze des Bebauungsplans verläuft eine alter, von der weiter westlich fließenden Würm abzwei-

gender Mühlkanal. Im Süden wird das Plangebiet,  durch eine Hecke begrenzt, an die außerhalb des Plange-

biets Flächen eines FFH- und Naturschutzgebiets mit einer FFH-Mähwiese angrenzen. Im Osten befindet sich

ebenfalls eine Heckenstruktur mit anschließendem Grünland und Gartenflächen. 

Abb. 4-2: Ansicht aus Nordwesten auf das Plangebiet (Drohnen-Luftbild)
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Das Gelände im Plangebiet fällt schwach nach Nordwesten zum Mühlkanal am Rand des Plangebiets hin ab;

von ca. 407 m über NHN (Südosten) auf 403 m über NHN (Nordwesten). Naturräumlich befindet sich das Ge-

biet im Bereich der Neckar-und Tauber-Gäuplatten. Geologisch liegt das Plangebiet vorherrschend im Bereich

des Mittleren Muschelkalks. Lediglich im äußersten Nordwesten treten auch mit geringen Flächenanteilen die

Schichten des Unteren Muschelkalks auf, die hier jedoch - wie entlang der gesamten westlichen Plangebiets-

grenze - mit Altwasserablagerungen (Auenlehme) überdeckt sind.

Bezüglich der Biotopausstattung und Nutzung lässt sich das Plangebiet räumlich in zwei Teilbereiche gliedern:

Teilbereich 1: Der nördliche Teil des Plangebiets (rund 0,6 ha) umfasst ein überwiegend bereits bebautes und

versiegeltes Gebiet im Bereich der rechtskräftigen Abrundungssatzung. Zu diesem anthropogen überprägten

Bereich zählen die gebäudebestandenen Flächen mit Betriebsgebäuden des bestehenden Bauhofs, das leer-

stehende Wohngebäude Stegmühle 15 und das alte Mühlengebäude Stegmühle 19 (Unterbringung Musikver-

ein, Jugendreferat). Des Weiteren befindet sich im nördlichsten Bereich des Plangebiets die Straße „Stegmüh-

le“. Darüber hinaus verläuft teilweise am Ostrand der Fläche eine relativ dichte Hecke.

Abb. 4-4: Gelände des Bauhofs dahinter Gebäude der Stegmühle. Abb. 4-5: Bauhof-Gelände. Blickrichtung nach Süden.
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Abb. 4-3: Blick von Nord nach Süd auf das Bauhofbetriebsgelände.
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Teilbereich 2: Die südlichen Teile der Plangebiets, außerhalb der rechtskräftigen Abrundungssatzung, werden

vorherrschend von einer Fettwiese mittlerer Standorte (Biotoptyp 33.41) mit durchschnittlich ausgeprägtem Ar-

teninventar eingenommen. Randlich treten auch mit geringen Flächenanteilen artenärmere und teils verbrachte

Fettwiesen auf.  An die  Wiesenflächen schließen sich nach Westen Uferböschungen längs des naturfernen

Mühlkanals „Würm“ mit nitrophytischen Säumen (Biotoptyp 35.11) sowie kleinen Gebüschen feuchter Standorte

(Biotoptyp 42.30)  mit  einzelnen Bäumen an.  Oberhalb der  Uferböschungen befinden sich jüngere,  vorherr-

schend niederstämmige Obstbäume sowie ein Bauwagen. Die Erweiterungsfläche wird im Süden und teils auch

im Osten von relativ gut ausgebildeten Hecken begrenzt (Biotoptype 41.22).

Abb.  4-6:  Geplante  Erweiterungsfläche im Süden des  Plangebiets  mit  einer  Fettwiese,  einer  Hecke,  Obstbäumen sowie  dahinter  ein
abgestellter Bauwagen und Gebüsche an den Böschungen der Würm.

Der nördliche Teil der Erweiterungsfläche wird teils von be-

stehenden versiegelten Flächen (Biotoptyp 60.21 - Asphalt,

Betonplatte) und von Teilen eines vorhandenen Schuppens

(Biotoptyp  60.10)  eingenommen,  die  zum  angrenzenden

Bauhof  gehören.  Randlich  (siehe  Foto  unten)  treten  hier

auch Beton- und Trockenmauern (Biotoptyp 60.10 und 23.

40) auf. Abb. 4-7: Blick nach Norden auf Teile der Erweiterungsfläche.

Abb.  4-8:  Nördlicher Teil der Erweiterungsfläche (Blickrichtung nach Süden) mit einer Trocken- und Betonmauer und Asphaltflächen des
Bauhofs.

Umweltbericht Seite 9
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 5 Umweltbericht zum Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“

 5.1 Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Eine vertiefende Untersuchung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Schutzgütern erfolgt nur für diejeni -

gen Schutzgüter, bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im Sinne eines Eingriffs ge-

mäß § 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vorab nicht

ausgeschlossen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen

Begründungvorab nicht aus-
zuschließen

voraussichtlich
keine

Biotope / Biolo-
gische Vielfalt

 ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 11).

Tiere und 
Pflanzen



Zum Vorhaben wurde ein gesondertes artenschutzrechtliches Fachgutachten
erstellt auf das, um Mehrfachnennungen zu vermeiden, verwiesen wird. Dem-
nach sind unter Beachtung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
keine erheblichen Beeinträchtigungen für planungsrelevante Arten (streng ge-
schützten Arten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie den europäi-
schen Vogelarten) bau-, anlage- und betriebsbedingt zu erwarten.

Boden / Fläche  ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite14 und 17).

Klima und Luft  ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 18).

Oberflächenge-
wässer

 ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 20).

Grundwasser  ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 21).

Orts- und Land-
schaftsbild

 ➢ Es erfolgt eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 23).

Mensch / 
Erholung



Die Zugänglichkeit des südlichen Teils des Plangebiets (gepl. Wertstoffhof) ist
aufgrund der angrenzenden Bauhofflächen, der Würm sowie von Zäunen /
Hecken stark eingeschränkt. Demnach ist das Gebiet öffentlich nicht direkt zu-
gänglich und somit für die öffentliche Erholungsnutzung ohne besondere Be-
deutung. Gleiches gilt für die bestehenden Bauhofflächen. Der nordwestliche
Teil  des Plangebiets, mit  Freizeit- und Kultureinrichtungen im Gebäude der
Stegmühle, bleibt wie vorhanden erhalten. Erhebliche Beeinträchtigungen für
die Freizeit- und Erholungsnutzung entstehen nicht.
Zum Vorhaben wurde ein  Lärmschutzgutachten erstellt,  das  zum Ergebnis
kommt, dass durch die  Umgestaltung des Bauhofs und die Neuansiedlung
des Wertstoffhofs - unter Einhaltung von Lärmschutzmaßnahmen (u.a schall-
dichte Einhausungen angrenzender Gebäude) - aus Sicht des Schallimmissi-
onsschutzes keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch das Vorhaben ver-
ursacht werden.
Sonstige negative Auswirkungen auf Aspekte des Schutzgutes (Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen,  Gesundheit,  Naherholung,  Immissionen)  sind  nicht
ersichtlich.

Kultur- und 
Sachgüter



Kulturgüter  wie  archäologische  Fundstellen,  Kultur-  und  Bodendenkmäler,
Geotope oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur-
und  Kulturgeschichte  treten  nach  derzeitigen  Kenntnisstand  im  Plangebiet
nicht  auf.  Sollten  im Rahmen von (Erd-)Bauarbeiten  Bodendenkmäler  ent-
deckt werden, ist dies umgehend gemäß §§ 20 und 27 DSchG der zuständi-
gen  Denkmalschutzbehörde  zu  melden.  Die  denkmalwürdige  „Stegmühle“
(Kulturdenkmal  gem.  §  2  DSchG  „Spätmittelalterliche  und  frühneuzeitliche
Stegmühle“) bleibt wie vorhanden erhalten.
Besondere  Sachgüter  sind  nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls  nicht
betroffen  bzw.  bleiben  ggf.  wie  vorhanden im Gebiet  substanziell  erhalten
(z.B. Leitungen) oder werden verlegt. 

Wechsel-       
wirkungen


Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über die schutzgutbe-
zogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich.
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V  orbemerkung:   Die nachfolgende Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen beschränkt sich im Wesentlichen auf die bisher weitgehend unbebauten Flächen im Sü-
den des Plangebiets, die zur Neuanlage des geplanten Wertstoffhofs als Gewerbegebiet ausgewiesen werden (= 2.392 m²). Auf den restlichen Flächen des 8.420 m² großen Plangebiets werden in
einem Umfang von 6.028 m² Flächen einer rechtskräftigen Abrundungssatzung überplant, auf deren Grundlage eine Bebauung und Nutzung des Geländes bereits erfolgte und möglich ist. Durch
die Ausweisung dieser bereits bebauten Bereiche als Gewerbeflächen (Bauhof) und Flächen für den Gemeinbedarf (Freizeit- und Kultureinrichtungen), durch die das Gelände bereits genutzt wer-
den, entstehen keine wesentliche oder erhebliche Umweltauswirkungen, die über die vorhandene Nutzung und Bebauung hinausgehen. Umweltrelevante Änderungen gegenüber der Bestandssi-
tuation werden jedoch nachfolgend ggf. berücksichtigt.

 5.2 Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

 5.2.1 Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

 mittlere Bedeutung 

Außerhalb der rechtskräftigen Abrundungssatzung auf deren Grundlage eine Bebauung / Ent-
wicklung der nördlichen Teilflächen jederzeit möglich ist, umfasst das Plangebiet vorherrschend
Fettwiesen mit randlich auftretenden Gehölzstrukturen. Der durchschnittliche Biotopwert der Er-
weiterungsfläche, für den hier geplanten Wertstoffhof, beträgt rund 13 Ökopunkte pro m². Das
Gebiet kann damit einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung zugeordnet werden. 

Die Wertigkeit  (naturschutzfachliche  Bedeutung)  der  innerhalb  der  geplanten  Fläche für  den
Wertstoffhof vorkommenden Biotoptypen und Nutzungen verteilt sich über rund 0,24 ha im Ein-
zelnen wie folgt (siehe auch Eingriffsbilanz Seite 13 und Anlage Bestandsplan):

Die Bewertung nach Wertstufen  erfolgt  in Anlehnung an die Tabelle in  “Bewertung der Biotoptypen Baden-Württem-
bergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“ (LfU 2005).

Unabhängig von der Flächenbilanz befinden sich innerhalb der geplanten Fläche für den Wert-
stoffhof  10 Bäume vorwiegend als jüngere und niederstämmige Obstbäume. Daneben tritt auf
den Uferböschungen der Würm eine Esche auf. Geeignete Strukturen für Fledermäuse oder Vö-
gel (z.B. Höhlen) konnten an den Bäumen nicht festgestellt werden.

Durch die Überplanung des Gebiets, zur Anlage eines Wertstoffhofs, verringert
sich dessen durchschnittliche Biotopwertigkeit von derzeit  12,9 ÖP / m² auf zu-
künftig 2,9 ÖP / m². Im Einzelnen kommt es im Bereich des geplanten Wertstoff-
hofs bau- und anlagebedingt zu Beeinträchtigungen durch den dauerhaften Ver-
lust folgender Biotypen:

➔ Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen durch den Verlust mittel- und
hochwertiger Biotope (23.40, 31.41, 41.22). Hauptsächlich betroffen sind
durchschnittlich ausgeprägte Fettwiesen mit geringeren Flächenanteilen
und eine Hecke.



➔ Als weitgehend unerheblich ist der Verlust bzw. die Überplanung von ge-
ring- bis sehr geringwertigen Biotoptypen (60.23, 60.24), bzw. solcher die
ohne Bedeutung sind (60.10, 60.21) auf  ca.  9 % der Eingriffsfläche zu
bewerten.

X

➔ Darüber hinaus führt das Vorhaben zum Verlust von 8 überwiegend nie-
derstämmigen und jüngeren Obstbäumen, in denen keine Lebensstätten
planungsrelevanter Arten (Vögel, Fledermäuse) festgestellt werden konn-
ten. 2 Bäume bleiben erhalten.



Rund 190 m² der Vorhabensfläche im Bereich des geplanten Wertstoffhofs kön-
nen im Bereich des einzuhaltenden Gewässerrandstreifens an der Würm erhalten
werden; mitsamt dort auftretenden mittel- bis hochwertigen Biotoptypen (33.41,
35.11, 42.30) und zwei Einzelbäumen.

X

Betriebsbedingte Störwirkungen (Lärm, optische Beunruhigungseffekte, Emissio-
nen) sind über die vorhandene Situation hinaus nur in geringen Umfang zu erwar-
ten. 



 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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 Wertstufe  Biotoptyp Fläche Anteil 

 Hoch 152 m² 6,4 %

 Mittel 2.022 m² 84,5 %

63 m² 2,6 %

155 m² 6,5 %

Erweiterungsfläche: 2.392 m² 100 %

 41.22  Feldhecke mittlerer Standorte: 103 m²
 42.30  Gebüsch feuchter Standorte: 49 m² 

 23.40 Trockenmauer (beeinträchtigt, unterdurchschnittliche Artenausstattung): 10 m²   
 31.41  Fettwiese mittlerer Standorte: 1.982 m²
 35.11  Nitrophytische Saumvegetation: 30 m²   

 Gering bis sehr
 gering 

 60.23. Wassergebundener Belag: 52 m² 
 60.24  Flächen für Ver- und Entsorgung: 11 m²

 Ohne
 Bedeutung 

 60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche: 20 m²
 60.21  Völlig versiegelte Fläche (Asphalt) :  135 m² 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

• Soweit kein Pflanzgebot vorliegt sind nicht überbaubare Grundstücksflächen als extensiv genutzte Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten;

• Erhalt (rund 190 m²) vorhandener Vegetationsstrukturen im Bereich des Gewässerrandstreifens (nitrophytischer Saum, Gebüsch feuchter Standorte, Einzelbaum, Hecke); 

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum

vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig;

• Verwendung von Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST-Lampen) oder LED-Lampen für die Außenbeleuchtung. Dabei ist die Abstrahlung in die Umgebung, insbesondere nach Süden, durch

eine entsprechende Installation und Ausrichtung zu verhindern; 

• Um Beeinträchtigungen des im Süden unmittelbar ans Plangebiet angrenzenden FFH-Gebiets und Naturschutzgebiets zu vermeiden und zu minimieren, wurde gegenüber dem Vorentwurf des

Bebauungsplans die dortige Hecke am Plangebietsrand vollständig aus dem Geltungsbereichs des Bebauungsplans herausgenommen und bleibt somit erhalten;

• Die vorhandene Pflanzlücke im Südosten, zum Flurstück 3072 hin, wird als Ersatzpflanzung für den Verlust der Hecke im Bereich Bauhof geschlossen;

• Beleuchtete Werbeanlagen sind im Plangebiet nicht zulässig;

• Die Anlage privater Freiflächen als Schottergärten ist nicht zulässig;

Ausgleichsmaßnahmen

Der Eingriff in das Schutzgut kann deshalb durch die dargestellten Maßnahmen innerhalb des Plangebiets nicht ausgeglichen werden (siehe Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nachfolgende

Seite). Das verbleibende Defizit muss planextern ausgeglichen werden. Entsprechende Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens noch vor Satzungsbeschluss festgelegt. 

Umweltbericht Seite 12
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 5.2.1.1 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich für den geplanten Wertstoffhof erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope

rechnerisch anhand der bestehenden / geplanten Flächennutzung bzw. anhand der erfassten Biotoptypen gemäß der

“Verordnung des Ministeriums für Umwelt,  Naturschutz und Verkehr über  die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig

durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO)“. Danach ergibt sich

für das Vorhaben ein Ausgleichsdefizit von 23.829 Ökopunkten, wie folgt:

Das entstandene Ausgleichsdefizit wird noch durch eine unmittelbar im Südosten (Flurstück Nr. 3072 und 3074, siehe Be-

bauungsplan) an den Geltungsbereich des BBP angrenzende planexterne Maßnahme reduziert. Geplant ist dort eine He-

ckenpflanzung (Biotoptyp 41.22, Planungswert 14 ÖP) in einem Umfang von 102 m² auf einer Fettwiese mittlerer Standor-

te (Biotoptyp 33.41, Bestandswert 13 ÖP). Daraus ergibt sich folgender Ausgleichswert: (14 ÖP-13 ÖP) x 102 m² = 102

ÖP.

Es verbleibt somit eine Ausgleichsdefizit von 23.829 ÖP - 102 ÖP = 23.727 ÖP (= -77,1%).

Das verbleibende Ausgleichsdefizit muss außerhalb des Plangebiets durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden,

die im Laufe des Verfahrens noch vor Satzungsbeschluss festzulegen sind.
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Biotoptypen 

Bestand Planung

Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3
B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 
P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2 P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

 Teilfläche Bestand unverändert

---  Flächen der rechtskräftigen Abrundungssatzung B -  - - 6.028 0 B - - - 6.028 0

Zwischensumme Bestand unverändert: 6.028 0 6.028 0

 Bestand 

23.40 Trockenmauer B 11 - 23 - 41 13 (III) 10 130 0

33.41 Fettwiese mitt lerer Standorte B 8 - 13 - 19 13 (III) 1.913 24.869 0

33.41 Fettwiese mitt lerer Standorte artenarm, teils verbracht B 8 - 13 - 19 10 (III) 69 690

35.11 Nitrophytische Saumvegetation B 10 - 12 - 21 12 (III) 30 360

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte B 10 - 17 - 27 17 (IV) 103 1.751 0

42.30 Gebüsch feuchter Standorte B 16 - 26 - 39 26 (IV) 49 1.274 0

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche (Gebäude, Betonmauer) B 0 - 1 - 0 1 (I) 20 20 0

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz (Asphalt, Betonplatte) B 0 - 1 - 0 1 (I) 135 135 0

60.23 B 0 - 2 - 4 2 (I) 52 104 0

60.40 (hier: Abstellplatz Bauwagen) B 0 - 2 - 0 2 (I) 11 22

45.30b
Einzelbäume – auf mittelwertigen Biotoptypen

B 3 - 6 - 0 6 (I) 480 0
Ansatz: 1 Baum/Bäume    *    ([StU] 80 cm

45.30b
Einzelbäume – auf mittelwertigen Biotoptypen

Niederstamm B 3 - 6 - 0 3 (I) 945 0
Ansatz: 9 Baum/Bäume    *    ([StU] 35 cm

Zwischensumme Bestand: 2.392 30.780 0 0
 Planung – Teilfläche Baugebiet

17 m² und GRZ von 0,6

60.10  davon überbaubar 10 m²  -  -  -  - P - 1 - 1 (I) 10 10

60.10  zzgl. anteilig Nebenanlagen / Beläge 3 m² 50%  -  -  -  - P - 1 - 1 (I) 3 3

60.60  davon private Grünfläche / Garten 3 m² -  -  -  - P - 6 - 6 (I) 3 20

2.189 m² und GRZ von 0,9

60.10  davon überbaubar GRZ 0,9 1.970 m²  -  -  -  - P - 1 - 1 (I) 1.970 1.970

60.60  davon private Grünfläche 219 m² -  -  -  - P - 6 - 6 (I) 219 1.313

33.41 Fettwiese mitt lerer Standorte Erhalt -  -  -  - B 8 - 13 - 19 13 (III) 101 1.313

35.11 Nitrophytische Saumvegetation Erhalt -  -  -  - B 10 - 12 - 21 12 (III) 30 360

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte Erhalt -  -  -  - B 17 - 17 - 27 17 (IV) 6 102

42.30 Gebüsch feuchter Standorte Erhalt -  -  -  - B 16 - 26 - 39 26 (IV) 49 1.274

45.30b
Einzelbäume – auf mittelwertigen Biotoptypen Erhalt -  -  -  -

B 6 (I) 480
Ansatz: 1 Baum/Bäume    *    ([StU] 80 cm

45.30b
Einzelbäume – auf mittelwertigen Biotoptypen

Erhalt -  -  -  -
B 3 (I) 105

Ansatz: 1 Baum/Bäume    *    ([StU] 35 cm

Zwischensumme Planung: 0 0 2.392 6.952

Gesamtsumme: 8.420 30.780 Gesamtsumme: 8.420 6.952

Bilanzwert vor dem Eingriff: 30.780 ÖP 100,0%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 6.952 ÖP 22,6%

verbleibendes Defizit -23.829 ÖP -77,4%

beeinträchtigt, unterdurch-
schnitt liche Artenausstattung

durchschnittliches Arten-
inventar

Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter
Fläche mit Ver- oder Entsorgungsanlage (alle Unterty -
pen)

 Gemeinbedarfsfläche , Gesamtfläche von

 Gewerbefläche GE Fläche:

 Gewässerrandstreifen (186 m²) 
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 5.2.2 Schutzgut Boden

Bestandsaufnahme und -bewertung 
zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheblichkeit
der Eingriffe

 vorherrschend hohe Bedeutung 

Der  geplante Wertstoffhof  beansprucht eine Fläche von rund 0,24 ha
auf der  folgende  Böden und Nutzungen vorkommen (Bewertung der
Bodenfunktionen siehe Tabelle unten): 

Naturnahen Böden umfassen rund 89 % der Erweiterungsfläche.  Ge-
mäß den Daten des Landratsamtes handelt es dabei um hochwertige
Böden. 

Mit geringen Flächenanteilen werden auch bereits bebaute / versiegel-
te und anthropogen überprägte Flächen überplant, die für den Boden-
schutz ohne bzw. von geringer Bedeutung sind.

Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte (z.B. geologi-
sche  Aufschlüsse,  Bodendenkmäler,  Zeugnisse  besonderer  Bewirt-
schaftungsformen etc.) treten nach derzeitigem Kenntnisstand im Ge-
biet nicht auf.

Durch das geplante Gewerbegebiet für einen Wertstoffhof kommt es anlagebedingt zum dauerhaften Ver-
lust von Böden und damit dem vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen durch Überbauung und Versie-
gelung in einem Umfang von 1.982 m² (siehe Bilanzierung Seite 13). Davon sind folgende Bodenflächen
betroffen: 

➔ Gering- bis mittelwertige Böden (Bodeneinheit g9): 1.755 m². 

➔ Geringwertige anthropogen überprägte Böden: 80 m² 
➔ Bereits versiegelte / überbaute Böden: 147 m² X

Baubedingt kommt es darüber hinaus durch Befahren, Umlagerungen etc. zu einer Verminderung der Bo-
denfunktionen im Bereich der neu entstehenden privaten Grünflächen (rund 206 m²). Restfunktionen die-
ser anthropogen überprägten Böden bleiben erhalten. 

 bis X

Im Bereich des einzuhaltenden Gewässerrandstreifens (190 m²) sind keine Eingriffe in den Boden zu er-
warten. X

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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Gesamtbewertung 
Natürliche Ausgleichskörper Filter und Puffer Standort für 

Bodenfruchtbarkeit im Wasserhaushalt für Schadstoffe naturnahe Vegetation

Bodenschätzung: LII a2 62 2.137 m² 89,3% keine hohe oder sehr hohe Bewertung

Anthropogen überprägte Böden 90 m² 3,8% keine hohe oder sehr hohe Bewertung

Versiegelte / bebaute Flächen  165 m² 6,9%

Summe Erweiterungsfläche: 2.392 m² 100%

 Böden / Nutzungen
der Erweiterungsfläche 

Flächenanteil 
am Gebiet

Bewertung der Bodenfunktionen
(Bewertungsklassen / Funktionserfüllung)

3,0
(hoch)

3,0
(hoch)

3,0
(hoch)

3,0
(hoch)

           1,0             
(gering) 

           1,0             
(gering) 

           1,0             
(gering) 

1
(gering)

0
(Keine) 

0
(Keine) 

0
(Keine) 

0
(Keine) 

0
 (Keine) 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

• Beachtung der gängigen Umweltschutzauflagen (DIN 19731 „Verwertung von Bodenaushub“. DIN 18915:2018-06 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“. DIN 19639:2019-9

„Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“.

• Beschränkung der Verkehrs- und Bauflächen auf das unbedingt erforderliche Maß.

• Durchführung der Erdarbeiten bei trockener Witterung zur Vermeidung von Bodenverdichtungen.

• Wiederherstellung von Baueinrichtungsflächen.

• Sollten im Rahmen der Erd- / Bauarbeiten Bodendenkmäler entdeckt werden, ist dies umgehend gemäß §§ 20 und 27 DSchG des Denkmalschutzgesetzes der zuständigen Denkmalschutzbe-

hörde zu melden:

• Der Oberboden im Bereich der Bauflächen ist vor Baubeginn abzuschieben, zu sichern und sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Boden teilweise auf den verblei -

benden Freiflächen im Gebiet zur Bodenverbesserung wieder aufgebracht. 

Ausgleichsmaßnahmen

Planinterne Ausgleichsmaßnahmen können innerhalb der überplanten Fläche nicht durchgeführt werden. Der Eingriff in das Schutzgut kann deshalb nicht ausgeglichen werden (siehe Eingriffs-

und Ausgleichsbilanzierung nachfolgende Seite). Das verbleibende Defizit muss planextern ausgeglichen werden. Entsprechende Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens noch festgelegt. 

Umweltbericht Seite 15
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 5.2.2.1 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Schutzgut Boden

Als Bewertungsmethode für die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das in der Anlage zur Ökokontoverordnung dargestellte Verfahren gewählt. Danach werden die Bodenfunktio-
nen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (versiegelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt.  Für die Bodenfunktion
"Standort für naturnahe Vegetation" werden nur Standorte der Bewertungsklassen 4 (sehr hoch) betrachtet. Diese treten im vorliegenden Fall im Gebiet nicht auf. Anthropogen überprägte Böden
werden pauschal der Bewertungsklassen 1 (gering) zu geordnet. Für die Bodenfunktionen 'Ausgleichskörper im Wasserkreislauf', 'Puffer und Filter für Schadstoffe' sowie 'Natürliche Bodenfrucht-
barkeit' wird die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen ermittelt. Die Ermittlung der Wertpunkte erfolgt unter Zugrundlegung von 4 Wertpunkten pro Wertstufe
und Quadratmeter. 

Der Kompensationsbedarf für die vorhabensbedingten Eingriffe in den Boden im Bereich der geplanten gewerblichen Erweiterungsfläche durch Überbauung und Versiegelung und baubedingte
Bodenveränderungen ermittelt sich aus der Differenz zwischen den Wertpunkten vor (Spalte 1) und nach dem Eingriff (Spalte 2) 

Gemäß den durchgeführten Bilanzierungen entsteht durch die geplante Anlage des Wertstoffhofs für das Schutzgut Boden / Fläche ein Ausgleichsdefizit von 22.876 Punkten.
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geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

2 m² 3 12 0 0 24 Punkte

1 m² 3 12 1 4 8 Punkte

1.753 m² 3 12 0 0 21.036 Punkte

195 m² 3 12 1 4 1.560 Punkte

186 m² Gewässerrandstreifen 3 12 3 12 0 Punkte

2 m² 1 4 0 0 8 Punkte

1 m² 1 4 1 4 0 Punkte

78 m² 1 4 0 0 312 Punkte

9 m² 1 4 1 4 0 Punkte

8 m² 0 0 0 0 0 Punkte

3 m² 0 0 1 4 -12 Punkte

139 m² 0 0 0 0 0 Punkte

15 m² 0 0 1 4 -60 Punkte

Fläche Wertstoffhof: 2.392 m² Summe Eingriffsdefizit: 22.876 Punkte

Beanspruchte Böden/ 
Flächennutzungen

Eingriffsfläche 
in m² Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x 4 

Punkte 
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x 4 

Punkte 

LII a2 62
(Bodenschätzung) 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(überbaubare Fläche GRZ 0,4+ Nebenanlagen) 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(private Grünfläche) 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,9) 

Gewerbegebiet 
(private Grünfläche) 

Anthropogen überprägte 
Böden 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(überbaubare Fläche GRZ 0,4+ Nebenanlagen) 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(private Grünfläche) 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,9) 

Gewerbegebiet 
(private Grünfläche) 

Bebaute / versiegelte Flä-
chen 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(überbaubare Fläche GRZ 0,4+ Nebenanlagen) 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(private Grünfläche) 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,9) 

Gewerbegebiet 
(private Grünfläche) 



Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

 5.2.3 Schutzgut Fläche

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der Bundesregierung soll der Flä-
chenverbrauch auf  kommunaler  Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr  bis zum Jahr 2030 auf unter
30 Hektar pro Tag verringert werden. Das entspricht bezogen auf die Größe der Gesamtgemarkung Grafenau ei-
nem Wert von rund 0,4 ha pro Jahr. 

Das  rund 0,84 ha große Plangebiet umfasst zu rund 71 % be-
reits bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen, die neu über-
plant werden bzw. zur Bestandssicherung dienen (Bauhof, Frei-
zeit-  /  Kultureinrichtungen),  hier  entstehen  keine  nachteiligen
Auswirkungen, die den Zielsetzungen zur Reduzierung des kom-
munalen Flächenverbrauchs entgegenstehen. 

Auch die geringfügige Erweiterung im Süden des Plangebiets
(2.392 m²) bleibt  unterhalb des anzustrebenden Werts für  die
Gemeinde zur  Reduzierung des  Flächenverbrauchs.  Die  Aus-
weisung wirkt sich aber voraussichtlich kumulierend mit anderen
Vorhaben darauf aus, sodass eine Überschreitung des Wertes
zu erwarten ist.

X



Gemäß  nebenstehender  Dar-
stellung der Siedlungsentwick-
lung  auf  der  Gesamtgemar-
kung Grafenau (Quelle LUBW
2020)  hat sich der  Siedlungs-
körper  im Gebiet  im Zeitraum
zwischen  1930  und  2004 un-
gefähr verdreifacht.

Unter zu Grundlegung der Da-
ten  des  Statistischen Landes-
amtes  BW  betrug  der  durch-
schnittliche  Flächenzuwachs
der  Siedlungs-  und  Verkehrs-
flächen  zwischen  1996  und
2019 rund 1,3 ha pro Jahr und
im Zeitraum der letzten 5 Jah-
re rund 1,2 ha pro Jahr. 

Damit  wurden  in  der  Vergan-
genheit die Werte der nationa-
len  Nachhaltigkeitsstrategie
zur Verringerung des Flächen-
verbrauchs überschritten. Abb. 5-1: Siedlungsentwicklung Gemarkung Grafenau 1930 bis 2004 (Quelle LUBW 2020) 

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

 5.2.4 Schutzgut Klima und Luft

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

 mittlere bis geringe Bedeutung

Der  nördliche Bereich des Plangebiets,  der bereits als  Bauhof  und auf sonstige  Weise genutzt
wird, ist für das Schutzgut von untergeordneter Bedeutung. Es bestehen bereits hohe Bebauungs-
und  Versiegelungsgrade und  betriebsbedingte  Emissionen.  Wirksame klimatische  Ausgleichs-
funktionen gehen von der Fläche nicht aus. 

Die unbebauten Freiflächen (rund 0,2 ha) des geplanten Wertstoffhofs bilden eine kleine, auf-
grund der geringen Größe (< 1 ha) gering wirksame Frisch- und Kaltluftentstehungsfläche. 

Frisch- und Kaltluftabflussbahnen (Luftaustauschfunktion): Das Tal der Würm bildet eine lokal be-
deutende Frisch- und Kaltluftabflussbahn, die zur Verbesserung des Siedlungsklima im Tal bei-
trägt. Durch die rückwärtig ans Plangebiet angrenzende vorhandene Bebauung werden diese Ab-
flüsse im Bereich des Plangebiets bereits geringfügig behindert.

Gehölze oder Gehölzflächen mit bioklimatischen Ausgleichsfunktionen (Beschattung / Tempera-
turminderung, Staubfilterung, Luftbefeuchtung) treten im Bereich des geplante Wertstoffhof nur
mit geringen, mäßig wirksamen Flächenanteilen auf (rund 0,03 ha).

Baubedingt  entstehen unvermeidbare, aber zeitlich begrenzte Beeinträchtigun-
gen während der Bauvorbereitungen und innerhalb der Bauphasen durch Lärm,
Gerüche, Stäube und Emissionen durch Baumaschinen u.ä.

Anlagebedingt führt das Vorhaben zum Verlust einer kleinen, gering wirksamen
Kaltluftentstehungsfläche. Eine erhebliche Behinderung von Frisch- und Kaltluft-
abflüssen längs des Würmtals ist durch den geplanten Wertstoffhof, mit ebenen
Verkehrsflächen und der Ausstattung mit Wertstoffcontainern in geringer Höhe,
nicht zu erwarten.

Anlagebedingt erfolgen darüber hinaus Flächenversieglungen in einem Umfang
von  rund 0,2 ha, die im Vergleich zur bestehenden Nutzung als Grünland zu
Flächenaufheizungen mit  einer  entsprechend höheren Oberflächentemperatu-
ren und sinkender relativer Luftfeuchtigkeit führen. Über den versiegelten Flä-
chen entsteht somit eine lokal begrenztes trockenwarmes Luftpaket in bodenna-
hen Luftschichten,  das zu lokal  begrenzten Veränderungen des Mikroklimas,
führen kann. Aufgrund der Kleinräumigkeit (rund 35 m x 60 m) der Neuversieg-
lung sind diese lokal begrenzten Auswirkungen aber als nur wenig erheblich ein-
zustufen.

Betriebsbedingt ist mit einer zeitlich entzerrten und regelmäßigen Zunahme von
verkehrsbedingten Emissionen sowie Lärm im Bereich des neuen Wertstoffhofs
gegenüber der jetzigen diesbezüglich mäßig bis gering vorbelastet Fläche (an-
grenzender Bauhof) zu rechnen. Davon sind jedoch keine Wohnnutzungen oder
störungsempfindlichen Tierarten betroffen. 



 bis X



 bis X

Abb. 5-2:Topographische Verhältnisse im Bereich des Plangebiets mit der Abflussmulde für Frisch- und Kaltluft längs des 
Wümtals (rote Fläche / Pfeil = geplanter Wertstoffhof)

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich

Umweltbericht Seite 18



Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

• Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen im Bereich des nicht überbaubaren Gewässerrandstreifens. 

• Gegenüber dem BBP-Vorentwurf bleiben vorhandene Hecken im Süden / Osten nunmehr zum überwiegenden Teil erhalten.

Ausgleichsmaßnahmen

Bei Realisierung der dargestellten und empfohlenen Maßnahmen kann der Eingriff auf ein voraussichtlich weitgehend unerhebliches Maß reduziert werden, so dass keine weiteren planexternen

Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.
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Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

 5.2.5 Schutzgut Wasser (Oberflächengewässer)

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit 
der Eingriffe

 mittlere Bedeutung

Das Plangebiet grenzt im Westen unmittelbar an den Gewässerrand der „Würm“
(Gewässer-ID: 394), die hier als Teil eines alten Mühlkanals nicht mehr naturnah
ausgebildet  ist.  Randlich tangiert  die Planung Überflutungsflächen der  Würm
(HQ10, HQ100, Hqextrem), wobei die nördlichen Gebietsteile bereits weitgehend be-
baute und versiegelte Flächen der vorhandenen Bestandsbebauung umfassen
(Stegmühle, Bauhof, Straßen). 

Abb. 5-3: Überschwemmungsflächen (Quelle LUBW 2020). Schwarz gestichelt BBP-Geltungsbe-
reich)

Baubedingt bestehen mögliche zeitlich begrenzte Gefährdungen durch Einträge von wasserge-
fährdenden oder sonstigen Stoffen in das Gewässer. Unter Beachtung von Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen  können  die  potentiellen  Gefährdungen  jedoch weitgehend  vermieden
werden.

Anlagebedingt erfolgen keine Eingriffe in die Würm. Im Bereich des geplanten Wertstoffhofs er-
folgt auch kein Eingriff in HQ100 Überflutungsflächen. Diese befinden sich im Plangebiet innerhalb
des im BBP ausgewiesenen Gewässerrandstreifens,  welcher  von Überbauungen freigehalten
wird. Somit kommt es zu keiner Reduzierung des Retentionsvolumens.

Im nördlichen Teil des Plangebiets, im Bereich der bereits weitgehend bebauten und versiegelten
Flächen der rechtskräftigen Abrundungssatzung, sind ebenfalls keine erheblichen Beeinträchti-
gung für das Gewässer und die Überflutungsflächen (über den vorhandenen Bestand hinaus) zu
erwarten.

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in die Würm sind nutzungsbedingt (belastete Oberflächen-
wasser  aus  Wertstoffsammelstelle,  Bauhof  mit  u.a.  Maschinenwartungen,  Waschanlage,  evtl.
Tankstelle)  nicht  auszuschließen,  können aber  unter  Beachtung der  einschlägige  Umweltvor-
schriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und ggf. einer gesonderten Sammlung
und Abführung von belasteten Oberflächenwasser vermieden werden.



X



 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich 
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Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

 5.2.6 Schutzgut Wasser (Grundwasser)

Bestandsaufnahme und -bewertung 
zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheblichkeit
der Eingriffe

 mittlere bis geringe Bedeutung

Gemäß der hydrogeologischen Karte des geologischen Landesamtes (LGRB) stehen im Untergrund der überplan-
te Fläche für den Wertstoffhof hydrogeologisch die Schichten des Mittleren Muschelkalks (mm) an. In den nord-
westlichen Teilen im Bereich der rechtskräftigen Abrundungssatzung mit überwiegend bereits bebauten und versie-
gelten Flächen treten im Untergrund Altwasserablagerungen mit Auenlehm auf.

Abb. 5-4: Ausschnitt hydrogeologische Karte - GeoLa HK50 (Quelle LGRB 2020). 

Gemäß den „ Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung“ (LfU
heute LUBW. Abgestimmte Fassung Oktober 2005) bildet der  Mittlere Muschelkalk (mm) einen Grundwasserge-
ringleiter von geringer Bedeutung. Wasserschutzgebiete werden durch die Planung nicht tangiert. 

Die Wasserdurchlässigkeit und damit die Grundwasserneubildung und Verschmutzungsgefährdung durch Einsicke-
rungen in den Untergrund ist im Bereich der Flächen für den geplanten Wertstoffhof, mit überwiegend noch nicht
überbauten und natürlich anstehenden Böden, gemäß den Bodendatenblättern der LGRB hoch bis sehr hoch. Im
Bereich der Abrundungssatzung, mit bereits großflächig bebauten und versiegelte Flächen und vorherrschenden
anthropogen überprägten Böden, ist sie dagegen als als gering bzw. ohne Funktionserfüllung einzustufen.

Während  der  zeitlich  begrenzten  Bauausführung kann  es,
durch Eingriffe  in die schützenden Deckschichten, zur  Einsi-
ckerung  wassergefährdender  Stoffe  in  den  Untergrund  aus
Baumaschinen u.ä. kommen. Dies kann jedoch unter Beach-
tung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf ein
wenig bis unerhebliches Maß reduziert werden. 

Anlagebedingt kommt es durch durch den geplanten Wertstoff-
hof  zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung durch
Versieglung  (rund 0,2 ha).  Aufgrund der im Bereich des ge-
planten Wertstoffhofs anstehenden hydrogeologischen Schich-
ten eines Grundwassergeringleiters  ist  der Eingriff  als wenig
erhebliche  einzustufen.  Das  Gleiche  gilt  für  die  nördlichen
Plangebietsteile, die darüber hinaus bereits zum größten Teil
bebaut und versiegelt und für das Schutzgut weitgehend ohne
Bedeutung  sind.  Darüber  hinaus  erfolgen  im  Bereich  der
Grundwasserbestände im Bereich der Würmaue mit der vor-
handenen Stegmühle (Fläche für Gemeinbedarf) keine weiter-
gehenden erheblichen Veränderungen gegenüber der vorhan-
denen Bestandssituation.

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge ins Grundwasser sind nut-
zungsbedingt möglich; können aber in der Regel unter Beach-
tung der einschlägigen Umweltvorschriften beim Umgang mit
wassergefährdenden  Stoffen und  ggf.  einer  gesonderten
Sammlung und Abführung von belasteten Oberflächenwasser
vermieden werden.



    

X



 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen (Grundwasser und Oberflächengewässer) 

Maßnahmen zur   Vermeidung und Minimierung   

• Regelmäßige Wartung von Maschinen zur Vermeidung von Unfällen im Rahmen der Bauausführung. Insbesondere sind diese gegen Tropfverlust sowie auslaufende Kraftstoffe und Öle zu si -

chern und regelmäßig zu überprüfen.

• Zum Schutz des Grund- / Oberflächenwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind ggf. erforderliche Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw.

nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen der VAwS (Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe) zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von was-

sergefährdenden Stoffen zu berücksichtigen.

• Flächen von denen ein Wassergefährdungspotential ausgeht (z.B. Umschlagflächen mit wassergefährdenden Stoffen) sind wasserundurchlässig auszuführen. Die Flächen sind ggf. an die

Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

• Dachabdeckungen mit unbeschichteten Metallen, wie Kupfer, Zink und Blei sind aufgrund ihrer umweltschädlichen Schwermetallemissionen nicht zulässig.

• Baumaschinen und Lagerflächen / Baustelleneinrichtungen sind außerhalb durch Überflutungen potentiell gefährdeten Flächen abzustellen bzw. anzulegen. 

• Einhaltung des gesetzlichen Gewässerrandstreifens (5 m ab der Böschungsoberkante, extensive Nutzung unter Erhalt der vorhandenen Vegetation).

Ausgleichsmaßnahmen

Durch die  dargestellten Maßnahmen  kann der  Eingriff auf ein  voraussichtlich  unerhebliches Maß reduziert werden.  Gemäß Ökokontoverordnung wird darüber hinaus der Ausgleich für das

Schutzgut über den zu erbringenden Ausgleich für das Schutzgut Boden zusätzlich abgedeckt.
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Bebauungsplan „Bauhof Wertstoffhof Stegmühle“ 
in Grafenau - Döffingen

 5.2.7 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit 
der Eingriffe

 mittlere bis geringe Bedeutung
Der nördliche Teil des Plangebiets ist aufgrund seiner überwiegenden bereits
vorhandenen Bebauung und Nutzung als Bauhof und Kultur- / Freizeiteinrich-
tung mit einem sehr hohen Überbauungs- und Versiegelungsgrad nicht der
freien Landschaft zuzuordnen. Für das Ortschaftsbild wertvollere Bereiche bil-
den hier die alte Stegmühle (historisches Gebäude) mit  Baumbestand. Die
restlichen  Bereiche  mit  dem  Bauhof  sind  diesbezüglich  ohne  besonderen
siedlungsästhetischen Wert. 
Die Erweiterungsfläche nach Süden (geplanter Wertstoffhof) tangiert die freie
Landschaft und bildet eine im Osten, Süden und teils Westen von Gehölz-
strukturen (Hecken durch die die Fläche landschaftlich sehr gut eingebunden
ist) umgebene gewässernahe Wiesenfläche, die teils erheblich von den Be-
triebsflächen des angrenzenden Bauhofs in ihrem landschaftlichen Erschei-
nungsbild  mitgeprägt  wird.  Aufgrund der umgebenden Bau- und Gehölzflä-
chen und aus topographischen Gründen ist die Einsehbarkeit / Fernwirkung
der Fläche gering bis mäßig.
Gemäß dem nachfolgenden Kartenausschnitt (Quelle: ILPÖ Institut für Land-
schaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart) befindet sich das Plange-
biet in Bereichen mit einer +/- mittleren Landschaftsbildqualität.

Baubedingt kommt es zu temporären Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes  und des Land-
schaftserlebens  durch störende Objekte der Baustelle (Kräne, Schilder, Zäune, Baustelleneinrich-
tungen, Materiallager, Erdanhäufungen, vegetationslose Flächen, etc.). Aufgrund der bestehenden
Bauhofflächen im Norden und der geringen Größe der südlichen Plangebietsfläche mit einer gerin-
gen bis mäßigen Sichtbarkeit,  sind die zeitlich begrenzten visuellen Störwirkungen während der
Bauphase jedoch als wenig erheblich bis unerheblich einzustufen.
Anlagebedingt sind für den nördlichen Teil des Plangebiets keine erheblichen Beeinträchtigungen
für das Ortschaftsbild zu erwarten. Die denkmalwürdige alte Mühle mit Gehölzbeständen bleibt wie
vorhanden erhalten. Im Bereich des Bauhofs sind gegenüber dem Bestand keine wesentlichen, das
Ortschaftsbild negativ verändernden Wirkungen durch die geplanten Neubauten und die Gebäu-
deabrisse zu erwarten.
Auf der südlichen Teilfläche für den geplanten Wertstoffhof kommt es zur nahezu vollständigen Ver-
siegelung der Fläche und zum Verlust kleiner das Landschaftsbild prägender Gehölze in ortsrand-
naher Lage. Aufgrund der geringe Größe (rund 35 m x 60 m), der geringen Einsehbarkeit / Fernwir-
kung der Fläche sowie der geplanten Nutzung mit der Aufstellung von Wertstoffcontainern in gerin-
ger Höhe, die landschaftlich nur schwach in Erscheinung treten, ist der Eingriff als wenige erheblich
bis erheblich einzustufen. Durch den weitgehenden Erhalt angrenzender Hecken- und Gehölzstruk-
turen kann der Eingriff auf ein weitgehend unerhebliches Maß reduziert werden.

Betriebsbedingt erfolgen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.

 bis X

X

 bis 

X

Abb. 5-5: Ausschnitt Landschaftsbildbewertung © ILPÖ Universität Stuttgart 2014 Abb. 5-6: Nördlicher Teil des Plangebiets (Bauhof-Bestand) Abb. 5-7: Teil des geplanten Wertstoffhofs im Süden des Plangebiets
im Hintergrund Stegmühle und Flächen des Bauhofs. 

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Maßnahmen zur   Vermeidung und Minimierung   

• Anpassung der Farbgebung und Gebäudehöhe an die Umgebungsnutzung. 

• Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen im Bereich des nicht überbaubaren Gewässerrandstreifens. 

• Die das Plangebiet bereits landschaftlich gut eingrünenden Heckenstrukturen am Süd- und Ostrand des Plangebiets werden zum überwiegenden Teil erhalten und die vorhandene Pflanzlücke

im Südosten, zum Flurstück 3072 hin, geschlossen.

• Soweit kein Pflanzgebot vorliegt, sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen als Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Ausgleichsmaßnahmen

Unter Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann der Eingriff in das Ortschaftsbild auf ein unerhebliches Maß reduziert, weitgehend ausgeglichen und das Landschaftsbild

entsprechend § 15 Abs. 2 BNatSchG landschaftsgerecht neu gestaltet werden, so dass weitere Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich sind.
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 5.3 Prognose und Planungsalternativen

 5.3.1 Standort- und Planungsalternativen 

Bei den nördlichen Teilen des Plangebiets handelt es sich um bestehende Bau- und Nutzflächen des Siedlungs-

bereichs, die durch die vorliegende Planung rechtlich gesichert werden, sowie im Bereich des Bauhofs den Ab-

riss und Neubau von Gebäuden ermöglicht. Standortalternativen sind hier nicht gegeben, die derzeitige Nutzun-

gen bleiben wie vorhanden erhalten. Zu Standortalternativen zur Verlegung des Wertstoffhofs auf den nunmehr

geplanten Standorte liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Untersuchung von Planungsalternativen erfolgte durch mehrere städtebauliche Vorentwürfe, in denen ver-

schiedene Varianten in Bezug auf die Plangebietsgröße, die geplante Grundstückaufteilung, Ausgestaltung /

Aufteilung, Gebäudestellung und Bebauung sowie die Art der Erschließung und Anbindung an bestehende Er-

schließungseinrichtungen untersucht wurden. Die Ergebnisse sind in den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf

eingearbeitet.

 5.3.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei Realisierung der vorliegenden Planung werden zum überwiegenden Teil bereits bebaute Siedlungsflächen

neu geordnet und rechtlich gesichert. Es handelt sich um einen bestehenden Bauhof, wo Gebäudeabrisse und

Neubauten geplant sind, sowie um Flächen mit vorhandenen Bestandsgebäuden mit Kultur- und Freizeiteinrich-

tungen. Hier sind keine über die vorhandene Bestandssituation hinausgehende erhebliche Umweltauswirkun-

gen zu erwarten. 

Im Süden des Plangebiets erfolgt in einem Umfang von rund 0,24 ha die Neuanlage eines Wertstoffhofs auf bis-

her weitgehend unbebauten Freiflächen mit  Wiesen- und Gehölzstrukturen, die durch die Überplanung  teils

verloren gehen und in weitgehend versiegelte Flächen umgewandelt werden. Für die dadurch entstehenden Be-

einträchtigungen des Naturhaushalts, der Umwelt und des Landschaftsbilds werden im Laufe des Verfahrens

bzw. der Umsetzung der Planung Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich durchgeführt,

so dass nach deren Realisierung voraussichtlich keine dauerhaft schädlichen Beeinträchtigungen durch die ge-

planten Nutzungen in der Gesamtbilanz im Landschaftsraum verbleiben. 

 5.3.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die bisherige Nutzung erhalten. Eine mittel- bis langfristige Verbesse-

rung des derzeitigen Umweltzustandes ist nicht zu erwarten. 

 5.4 Monitoring

Nach § 4 c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung

eines Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umwelt-

auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu 

können.

Monitoringkonzept

 Die festgesetzten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Umsetzung des Be-
bauungsplanes durch Abnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren einmalig und danach turnusmäßig stich-
probenartig gemäß den Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Verwaltung auf Vollzug überprüft. 

 Erforderliche Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen für die Schutzgüter Boden und Biotope sind ggf. über eine Umweltbaube-
gleitung zu dokumentieren und zu begleiten. 

 Sofern sich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, deren
Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Gemeinde ent-
sprechend zu informieren. Darüber hinaus geht die Gemeinde allen Hinweisen nach, die aus der Bevölkerung kommen
und auf unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen im Zuge der Plandurchführung hindeuten.
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 6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung / Erheblichkeit der zu erwartenden 
Auswirkungen 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen um auf bis-

her überwiegend noch nicht bebauten Flächen im Süden des Plangebiets (rund 0,24 ha) einen Wertstoffhof an-

zulegen, der sich bisher nördlich vom Plangebiet befand und dort als zukünftiger Standort zur Ansiedlung der

örtlichen Feuerwehr genutzt werden soll. Die Fläche wird im vorliegenden Bebauungsplan als Gewerbegebiet

ausgewiesen und ermöglicht die Überbauung / Versiegelung von rund 0,2 ha.

Zusätzlich bezieht der Bebauungsplan in einem Umfang von rund 0,6 ha im Norden Flächen einer rechtskräfti -

gen Abrundungssatzung mit ein, die zum überwiegenden Teil bereits bebaute und versiegelte Flächen des örtli-

chen Bauhofs und daran westlich angrenzend alte Gebäudebestände der Stegmühle mit Freizeit- und Kulturein-

richtungen (Jugendreferat /-treff, Musikverein) umfasst. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll dort die vor-

handene Nutzung weiter rechtlich gesichert und eine Neuordnung des Geländes ermöglicht werden (u.a. Nut-

zungsgliederung,  Abrisse, Neubauten). Die Flächen des Bauhofs werden dabei als Gewerbegebiet ausgewie-

sen mit einer GRZ von 0,8, die westlich angrenzenden Bereiche als Flächen für den Gemeindebedarf (Freizeit-

und Kultureinrichtungen) mit einer  GRZ von 0,6.  Durch die hier an die bestehenden Nutzungen angepassten

Flächenausweisungen des vorliegenden Bebauungsplans, auf bereits überwiegenden bebauten und versiegel-

ten Flächen, entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen, die über die vorhandene Nutzung und Bebau-

ung hinausgehen.

Im realen Bestand wird das Plangebiet im Norden im Bereich der rechtskräftigen Abrundungssatzung vorherr -

schend von bereits weitgehend bebauten und versiegelten Flächen eingenommen. Die südliche Erweiterungs-

fläche umfasst im wesentlichen Fettwiesen mit randlichen Gehölzstrukturen. An der Plangebietsgrenze im Wes-

ten außerhalb des Plangebiets fließt ein alter Mühlkanal.

Mit Ausnahme von Überschwemmungsflächen, in die jedoch keine über die vorhandene Bestandssituation hin -

ausgehenden Eingriffe erfolgen, sind keine weiteren nach dem Naturschutzrecht geschützten Gebiete oder Ob-

jekte oder sonstige Schutzgebiete von der Planung direkt betroffen. Im Süden grenzen jedoch an das Plange-

biet Flächen eines FFH- und Naturschutzgebietes an, in die vorhabensbedingt keine Eingriffe erfolgen. Erhebli -

che Beeinträchtigungen für die Schutzgebiete sind nicht zu erwarten.

Die durch die geplante Bebauung und Nutzungsumwandlung des Plangebiets für die Schutzgüter entstehenden

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen und Beeinträchtigungen wurden auf den vorherigen Seiten

ermittelt und bewertet mit folgendem Ergebnis:

Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen durch die vorliegende Planung ausschließlich in den südlichen Plan-

gebietsteilen (geplanter Wertstoffhof) durch die anlagebedingte Versieglung von Flächen. 

Für das Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt entstehen dadurch Verluste von vorherrschend mittelwertigen

Biotoptypen, hauptsächliche betroffen sind durchschnittlich ausgebildete Fettwiesen, anteilig auch hochwertige
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Hecken. Vorhabensbedingt reduziert sich der Wert des Gebiets und damit die biologische Vielfalt erheblich ge-

genüber der Bestandssituation um rund 77 %. Der Eingriff in das Schutzgut kann nicht innerhalb des Plange-

biets ausgeglichen werden, sodass Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets durchgeführt werden

müssen.

Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen auch für das Schutzgut Boden und Fläche durch den üblichen mit

Bauvorhaben  unvermeidbaren  Flächenverbrauch.  Davon  betroffen  sind  in  der  überplanten  Fläche  vorherr-

schend Böden mit  einer hohen Wertigkeit. Der Eingriff in das Schutzgut kann nicht innerhalb des Plangebiets

ausgeglichen werden, sodass Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets durchgeführt werden müssen.

Für die anderen Schutzgüter (Tiere / Pflanzen, Grundwasser, Oberflächengewässer, Klima / Luft, Landschafts-

bild, Freizeit / Erholung, Kultur- / Sachgüter, Mensch) können bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen

und Beeinträchtigungen, unter Beachtung der auf den vorherigen Seiten dargestellten Maßnahmen zur Vermei-

dung und  Minimierung, auf ein weitgehend unerhebliches Maß reduziert werden, sodass keine zusätzlichen

Maßnahmen außerhalb des Plangebiets erforderlich werden.

 6.1 Zusammenfassende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Gemäß den durchgeführten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen für die Schutzgüter Biotope / biologische

Vielfalt (siehe Seite 13) und Boden (siehe Seite 16) ergibt sich zusammenfassend folgender Ausgleichsbedarf:

Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt: 23.727 Punkte

Schutzgut Boden: 22.876 Punkte

Summe Ausgleichsdefizit: 46.603 Punkte

Das entstandene Ausgleichsdefizit  muss über  planexterne Maßnahmen kompensiert werden, die im weiteren

Verfahren noch vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplans festgelegt werden müssen.
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